
Bekanntmachung des Amtes Trave-Land 
für die amtsangehörigen Gemeinden Groß Rönnau und Klein Rönnau 

 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

über die Gründung des 
Zweckverbandes Abwasserbeseitigung 

Rönnau 
 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), §§121 ff. 
des Landesverwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) und der Be-
schlüsse der Gemeindevertretung Groß Rönnau vom 12.Juni 2013 und der Gemeindevertre-
tung Klein Rönnau vom 27.März 2013 schließen die Gemeinden Groß Rönnau und Klein 
Rönnau mit Genehmigung der Landrätin des Kreises Segeberg folgenden öffentlich-
rechtlichen Vertrag: 
 
 
 
Vorbemerkung: 
In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die Gemeinden Groß Rönnau und Klein 
Rönnau gemeinsam eine zusammenhängende zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
mit Anschluss an das zentrale Klärwerk in Bad Segeberg geschaffen. Weil zum damaligen 
Zeitpunkt die Bildung eines Abwasserzweckverbandes nach § 2 Abs. 3 des GkZ nicht zuläs-
sig war, wurde die Aufgabe zum Bau und Betrieb einer zentralen Abwasserbeseitigungsan-
lage gemäß § 5 Abs. 1 der Amtsordnung auf das Vorgängeramt des Amtes Trave-Land, das 
Amt Segeberg-Land, übertragen. 
Mit dem Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher und wahlrechtlicher Vor-
schriften vom 22. März 2012 sind nunmehr im Artikel 4 Ziff. 1 b) die gesetzlichen Grundlagen 
zur Bildung eines Zweckverbandes geschaffen worden. Weil zudem das Amt Trave-Land 
nach der Neufassung des § 5 der Amtsordnung die in die Trägerschaft des Amtes übertra-
genen Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden auf höchstens 5 Selbstverwaltungsauf-
gaben begrenzen muss, soll eine Rückübertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseiti-
gung in den Gemeinden Groß Rönnau und Klein Rönnau auf einen Zweckverband erfolgen. 
Vor diesem Hintergrund wollen die Vertragsparteien einen Zweckverband gründen.  
 
 

§ 1 
Gründung des Zweckverbandes 

 
(1) Die Gemeinden Groß Rönnau und Klein Rönnau gründen mit Wirkung vom 1. Oktober 

2013 einen Zweckverband im Sinne des GkZ als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
ohne Gebietshoheit. 
 

(2) Der Zweckverband f¿hrt den Namen ĂZweckverband Abwasserbeseitigung Rºnnauñ. 
 

(3) Er hat seinen Sitz in Bad Segeberg. 
 

(4) Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 
 

 
§ 2 

Aufgaben des Zweckverbandes 
 



(1) Der Zweckverband hat ab 1.Janaur 2014 die Aufgabe, im Gebiet der Mitgliedsgemeinden 
die unschädliche Ableitung und Behandlung des Schmutzwassers mit Ausnahme des 
Einsammelns, Abfahrens und der Behandlung des in Hauskläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers als öffentliche Ein-
richtung zu betreiben. 
 

(2) Das Einsammeln und Abfahren des in Hauskläranlagen und des in abflusslosen Gruben 
gesammelten Abwassers und die Einleitung und Behandlung in Abwasseranlagen haben 
die Mitgliedsgemeinden auf den Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Se-
geberg übertragen. 
 

(3) Die Ableitung und Behandlung des Niederschlagswassers verbleibt in der Zuständigkeit 
der Mitgliedsgemeinden. 

 
§ 3 

Satzung, Organe 
 
(1) Die Vertragspartner haben sich auf eine durch den zu gründenden Zweckverband zu 

erlassende Satzung geeinigt. Die Satzung wird Bestandteil dieses Vertrages (siehe Anla-
ge). 
 

(2) Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorste-
herin bzw. der Verbandsvorsteher. 

 
§ 4 

Haushalts- und Wirtschaftsführung, Verbandsverwaltung 
 
(1) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften des Gemeinderechts 

entsprechend. Die Buchführung und Jahresabschlusserstellung erfolgt nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung. 
 

(2) Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte 
werden durch das Amt Trave-Land wahrgenommen. Zu diesem Zweck schließt der 
Zweckverband einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt Trave-Land. 

 
 

§ 5 
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1) Der Zweckverband erhebt auf der Grundlage der vom Zweckverband noch zu erlassen-

den Abwassersatzung, der Gebührensatzung und der Beitragssatzung Benutzungsge-
bühren, Anschlussbeiträge und Kostenerstattungen von den Eigentümern der an die Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke. Er arbeitet ohne Gewinner-
zielungsabsicht. 
 

(2) Soweit seine Einnahmen nicht ausreichen, erhebt er zur Deckung seines Finanzbedarfs 
von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage wird von den Gemeinden Groß 
Rönnau und Klein Rönnau im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen. Maßgebend ist 
dabei die nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Berechnung der Schlüsselzuweisun-
gen maßgebende Einwohnerzahl (derzeit 31.03. des dem Umlagejahr vorgehenden Jah-
res). 
 

 
 
 
 




